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Information der betroffenen Personen (Externe 

Dienstleister) bei Direkterhebung (Art. 13 DS-GVO 

i.V.m. § 8 NDSG) 

Städtebaulicher Vertrag 

 

Verantwortlicher: 

Stadt Bleckede, Lüneburger Straße 2, 21354 Bleckede (Deutschland) 

05852 977-0, datenschutz@bleckede.de, https://www.bleckede.de 

 

Gesetzlicher Vertreter: 

Bürgermeister, E-Mail: datenschutz@bleckede.de 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Datenschutzbeauftragte der Stadt Bleckede, Tel: 04131 26-1756, E-Mail: 
datenschutz@landkreis-lueneburg.de 

 

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit: 

Zwecke der Verarbeitungstätigkeit: 

Der städtebauliche Vertrag ist ein Mittel der Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit 
privaten Investoren. Er wird meist im Zusammenhang mit einem Bebauungsplanverfahren 
Bauleitplanung) geschlossen. 
 
Städtebauliche Verträge sind in § 11 Baugesetzbuch (BauGB) geregelt und stellen eine 
Sonderform der öffentlich-rechtlichen Verträge dar. Sie dienen der Erfüllung städtebaulicher 
Aufgaben; sie ergänzen somit das hoheitliche Instrumentarium des Städtebaurechts. 
 
Das BauGB enthält keine Definition des städtebaulichen Vertrags. "Städtebaulich" ist ein 
Vertrag, der sich auf Regelungen des Städtebaurechts bezieht. Städtebauliche 
Vereinbarungen können mit privatrechtlichen Regelungen, etwa über Grundstücksgeschäfte 
(z.B. Grunderwerb von der Gemeinde), verbunden werden. 
 
Wenn die Kommune dagegen schlicht als Käufer oder Verkäufer eines Grundstücks auftritt, 
handelt es sich in der Regel um einen privatrechtlichen Grundstückskaufvertrag. 
 
Städtebauliche Verträge lassen sich in Maßnahmen-, Zielbindungs- und 
Folgekostenverträge einteilen. Sie müssen dem Angemessenheitsgebot 
(Verhältnismäßigkeitsprinzip) entsprechen, dürfen dem Koppelungsverbot nicht 
widersprechen und bedürfen der Schriftform. 
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Häufige Spezialformen städtebaulicher Verträge sind der Durchführungsvertrag im 
Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 BauGB und der Erschließungsvertrag nach § 
11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB (früher § 124 BauGB a.F.). 
 
Im Rahmen städtebaulicher Verträge werden personenbezogene Daten verarbeitet und 
gespeichert. 

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit: 

Rechtsgrundlage der Aufgabe: § 11 BauGB 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO 

 

Kategorien von Empfängern: 

Sonstige Empfänger (Ggf. an das planende Ingenieur- / Architektenbüro.) 

 

Datentransfer in ein Drittland: 

Es liegt keine geplante Übermittlung in Drittstaaten vor. 

 

Zusätzliche Informationspflichten: 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten: 

10 Jahre (AO) (Löschung nach 10 Jahren. Aufbewahrungsfrist gem. § 147 AO sowie 
generell: Städtebauliche Verträge werden von der Stadt Bleckede 10 Jahre nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses aufbewahrt.) 

 

Rechte der betroffenen Person: 

Sie haben ein Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DS-GVO i.V.m. § 9 NDSG) seitens des 
Verantwortlichen über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), und auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 Abs. 1 DS-GVO). Des Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DS-GVO). 

 

Sie haben ein Recht Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  

 

Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten. 

 

Beschwerderecht: 

Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
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Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 

Die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. 

 

Folgen der Nichtbereitstellung: 

Ein städtebaulicher Vertrag kann sonst nicht abgeschlossen werden. 

 

Automatisierte Entscheidungsfindung: 

Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling. 


